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Beitragsordnung 

des Turnverein Stuttgart-Stammheim 1895 e.V. 
(gültig ab 01.01.2023)  

Vorbemerkung  
Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wurde auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich beziehen sich alle 
gewählten personenbezogenen Bezeichnungen auf alle Geschlechter. 
 
 

Jahresbeiträge Vereinsmitgliedschaft und Abteilungen 
 

Vereinsmitgliedschaft  
TV Stammheim 

Beitrag/Jahr 
Hauptverein 

Zusatzmitgliedschaft 
Abteilung 

Zusatzbeitrag/Jahr 
Abteilung 

Beitragsklasse 1: 
Erwachsene: 18-64 Jahre 

130€ Faustball aktiv / passiv1 
Handball 
Outdoor Sport 
Tanzsport aktiv / passiv1 
Tennis aktiv / light4 / passiv1 

Tischtennis 
Turnen&Freizeitsport 

20€ / 0€ 
21€ 
6€ 
62€ / 16€ 
74€ / 30€ / 0€ 
20€ 
0€ 

Beitragsklasse 2:  
Kinder/Jugendliche: 0-17 Jahre  
(in Ausbildung, Studium, etc. bis 
max. 27 Jahre auf Antrag) 

66€ Faustball 
Handball 
Outdoor Sport 
Tanzsport 
Tennis aktiv / passiv1 
Tischtennis 
Turnen&Freizeitsport 

0€ 
11€ 
0€ 
31€ 
30€ / 0€ 
6€ 
0€ 

Beitragsklasse 3a:  
Senioren ab 65 Jahren  
und Schwerbehinderte5 

90€ Faustball aktiv / passiv1 
Handball 
Outdoor Sport 
Tanzsport aktiv / passiv1 
Tennis aktiv / light4 / passiv1 

Tischtennis 
Turnen&Freizeitsport 

20€ / 0€ 
11€ 
6€ 
62€ / 16€ 
74€ / 30€ / 0€ 
20€ 
0€ 

Beitragsklasse 3b:  
Senioren ab 65 Jahren  

und Schwerbehinderte5 Passiv1 

80€ Faustball passiv1 
Handball 
Outdoor Sport 
Tanzsport passiv1 
Tennis passiv1 
Tischtennis 
Turnen&Freizeitsport 

0€ 
0€ 
6€ 
16€ 
0€ 
20€ 
0€ 

Beitragsklasse 4:  
Familie2 

215€ Faustball 
Handball 
Outdoor Sport 
Tanzsport 
Tennis aktiv 
Tischtennis 
Turnen&Freizeitsport 

Einzelbeiträge 
36€ 
Einzelbeiträge 
154€ 
150€ 
Einzelbeiträge 
0€ 

Beitragsklasse 5:  
Alleinerziehende3 

140€ Faustball 
Handball 
Outdoor Sport 
Tanzsport aktiv / passiv1 
Tennis aktiv 
Tischtennis 
Turnen&Freizeitsport 

Einzelbeiträge 
36€ 
Einzelbeiträge 
62€ / 16€ 
75€ 
Einzelbeiträge 
0€ 

1 Passiv: Keine Teilnahme am Sport-, Spiel- oder Trainingsbetrieb 
2 Familie = 2 Erwachsene in Lebensgemeinschaft mit allen eigenen Kindern, die unter die Beitragsklasse 2 fallen 
3 Alleinerziehender Elternteil mit allen eigenen Kindern, die unter die Beitragsklasse 2 fallen 
4 Tennis light: Keine Teilnahme am Verbandsspielbetrieb. Eingeschränkte Trainingszeiten laut Tennisordnung 
5 Schwerbehindert sind nach § 2 Abs. 2 SGB IX Menschen, bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 festgestellt wurde 
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Zusatzbeiträge Sportbereiche: akTiV, Fit & Gesund, KiSS, Tanzoase  
 

Sportbereich im TV 
Stammheim 

Beitragsart Zusatzmitgliedschaft Zusatzbeitrag 

 
akTiV – Fitness- & 
Gesundheitsstudio 

 
Monatsbeitrag 

 
akTiV 1 

akTiV Flex1,2 

 
39 € 
45 € 

 
Fit & Gesund 

 
Trimesterbeitrag 5 

 
F&G Basiskurse 3 

F&G Spezialkurse 4 

 
8 € 
48€ 

 
KiSS - Kindersportschule 

 
Halbjahresbeitrag 6 

 
KiSS-Kurs 7 

 
114 € 

  
Trimesterbeitrag 

 
Babys / MiniKids in Bewegung 
Lü-Kurs 
Lü-Kurs (Zweitkurs Tanzoase) 8 

 
48 € 
48€ 
24€ 

 Kursbeitrag 9 Schwimmkurs 150 € 

 
Tanzoase 

 
Trimesterbeitrag 

 
Erwachsene (BKL1) 10 

1. Kind (BKL 2) 
Ab 2. Kind (BKL 2) 
Familie (BKL 4) 

 
88 € 
48 € 
20 € 
112 € 

1 12 Monate ab Abschluss, monatliche Abbuchung. Im akTiV-Beitrag sind die Angebote enthalten. 
2 12 Monate ab Abschluss, monatliche Abbuchung. Kann innerhalb einer Laufzeit, bis zu drei Monaten ruhen. Ruhende Monate werden am Laufzeitende angehängt. 

Im Beitrag sind die Angebote aller Sportbereiche enthalten. 
3 Alle Basiskurse können besucht werden (freie Kursplätze vorausgesetzt).  
4 Alle Basis- und Spezialkurse können besucht werden (freie Kursplätze vorausgesetzt). 
5 Trimester (Jan. - Apr., Mai - Aug., Sep. - Dez). Kündigung zum Trimesterende möglich. 
6 KiSS-Halbjahr (Apr. - Sep., Okt. - März). Kündigung zum Halbjahresende möglich. 
7 Im Beitrag für einen KiSS-Kurs ist die Teilnahme an allen Angeboten der Tanzoase und am Lü-Kurs enthalten. 
8 Kinder der Tanzoase besuchen den Lü-Kurs zu ermäßigten Konditionen. 
9 Schwimmkurs = 10 Einheiten. Die Teilnahme an einem Schwimmkurs setzt keine Vereinsmitgliedschaft voraus. 
10 Im Tanzoasenbeitrag sind alle Basis- und Spezialkurse von F&G enthalten. 

 

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten unserer Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen an den 
Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 
 

2. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühren und die Umlagen werden von der Mitgliederversammlung beschlossen. Die 
festgesetzten Beiträge treten rückwirkend zum 1.Januar eines jeden Jahres in Kraft, in dem der Beschluss gefasst wird. 
Die Mitgliederversammlung kann einen anderen Termin festsetzen. 

 

3. Anträge auf Änderung der Beitragshöhe sind mit Nachweis dem/der Vorsitzenden für Finanzen über die Geschäftsstelle 
vorzulegen. Anschriftenänderung bitte sofort der Geschäftsstelle mitteilen. 

 

4. In dem Mitgliedsbeitrag ist die Sportversicherung des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) enthalten. 
 

5. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch Abbuchungsverfahren Anfang März jeden Jahres. Das Mitglied hat für 
entsprechende Deckung auf seinem Konto zu sorgen. Abbuchungen sind nur von einem Girokonto möglich.  

 

6. Mitglieder, die vor dem 01.01.2019 beigetreten sind und Rechnungszahlung mit dem Verein vereinbart haben, überweisen 
ihren vollständigen Beitrag zuzüglich einer Bearbeitungspauschale in Höhe von 5,-€ auf das TV-Konto. IBAN: 
DE39600903000057927006. 
Vor- und Nachname und die Mitgliedsnummer bitte nicht vergessen. 

 

7. Bei Mahnungen werden Mahngebühren in Höhe von 10,- € erhoben. 
 

8. Der Beitrag für Neumitglieder ist anteilig für jedes angebrochene Mitgliedsquartal zu entrichten. Bei der Berechnung wird 
auf volle EURO aufgerundet. 

 

9. Abteilungen können zur Deckung der Mehrausgaben auf Beschluss der Abteilungsversammlung und nach Genehmigung 
durch den Hauptausschuss Abteilungsbeiträge, Umlagen und Aufnahmegebühren erheben. Sie sind den Mitgliedern bei 
Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben. 

 

10. Für zusätzliche Sportangebote (Ausfahrten, etc.) gelten besondere Gebühren. 
 

11. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden 
gemäß Bundesdatenschutzgesetz und EU-Datenschutzgrundverordnung gespeichert und verarbeitet. 


